
DIJuF Interaktiv www.kijup-sgbviii-reform.de 
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zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt) 

– 1. Entwurfsfassung, 7.6.2016 – 

BeurkundungBeurkundungBeurkundungBeurkundung 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 58a Sorgeregister; Bescheinigung über 
Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorge-
register 

(1) Zum Zwecke der Erteilung der Bescheini-

gung nach Absatz 2 wird für Kinder nicht mit-

einander verheirateter Eltern bei dem nach 

§ 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugend-

amt ein Sorgeregister geführt. In das Sorgere-

gister erfolgt jeweils eine Eintragung, wenn 

 

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 

Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

abgegeben werden oder 

2. aufgrund einer gerichtlichen Entschei-

dung die elterliche Sorge den Eltern ganz 

oder zum Teil gemeinsam übertragen 

wird. 

 

 

 

 

Das Sorgeregister enthält auch Eintragungen, 

wenn Sorgeerklärungen nach Artikel 224 § 2 

Absatz 3 des Einführungsgesetzes zum Bürger-

lichen Gesetzbuche in der bis zum 19. Mai 

2013 geltenden Fassung ersetzt wurden. 

(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregis-

ter vor, so erhält die mit dem Vater des Kin-

des nicht verheiratete Mutter auf Antrag 

hierüber eine Bescheinigung von dem nach 

§ 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Jugend-

amt. Die Mutter hat dafür Geburtsdatum und 

Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen 

anzugeben sowie den Namen, den das Kind 

oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkun-

dung seiner Geburt geführt hat. 

§ 58a Auskunft über Alleinsorge aus dem 
Sorgeregister 
 

(1) Zum Zwecke der Erteilung der schriftlichen 
Auskunft nach Absatz 2 wird für Kinder nicht 

miteinander verheirateter Eltern bei dem 

nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Ju-

gendamt ein Sorgeregister geführt. In das 

Sorgeregister erfolgt jeweils eine Eintragung, 

wenn  

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 

Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

abgegeben werden, 
2. aufgrund einer gerichtlichen Entschei-

dung die elterliche Sorge den Eltern ganz 

oder zum Teil gemeinsam übertragen 

wird oder 
3. die elterliche Sorge aufgrund einer 

rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung der Mutter ganz oder zum Teil ent-
zogen wird. 

 

 

 

 

 

(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregis-

ter vor, so erhält die mit dem Vater des Kin-

des nicht verheiratete Mutter auf Antrag 

hierüber eine schriftliche Auskunft von dem 

nach § 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Ju-

gendamt. Die Mutter hat dafür Geburtsda-

tum und Geburtsort des Kindes oder des Ju-

gendlichen anzugeben sowie den Namen, 

den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit 

der Beurkundung seiner Geburt geführt hat. 
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Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistand-
schaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvor-
mundschaft und die Bescheinigung nach 
§ 58a  

[…] 

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung nach 

§ 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend. 

Die Mitteilungen nach § 1626d Absatz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Mitteilungen 

nach § 155a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 

Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die Mit-

teilungen nach § 50 Absatz 3 sind an das für 

den Geburtsort des Kindes oder des Jugend-

lichen zuständige Jugendamt zu richten; § 88 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das nach 

Satz 2 zuständige Jugendamt teilt auf Ersu-

chen dem nach Satz 1 zuständigen Jugend-

amt mit, ob Eintragungen im Sorgeregister 

vorliegen. 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistand-
schaft, die Amtspflegschaft, die Amtsvor-
mundschaft und die schriftliche Auskunft 
nach § 58a 

[…] 

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung nach 

§ 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend. 

Die Mitteilungen nach § 1626d Absatz 2 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Mitteilungen 

nach § 155a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 

Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die Mit-

teilungen nach § 50 Absatz 3 sind an das für 

den Geburtsort des Kindes oder des Jugend-

lichen zuständige Jugendamt zu richten; § 88 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, wenn der 
Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen 
im Ausland liegt, dieser nicht zu ermitteln ist 
oder Sorgeerklärungen vor der Geburt des 
Kindes abgegeben und beurkundet wurden. 

Das nach Satz 2 zuständige Jugendamt teilt 

auf Ersuchen dem nach Satz 1 zuständigen 

Jugendamt mit, ob Mitteilungen nach 
§ 1626d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, nach § 155a Absatz 3 Satz 3 und Ab-
satz 5 Satz 2 oder § 155b des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit oder nach § 50 Absatz 3 vorliegen. 

Die Mitteilungen enthalten auch die Angabe, 
in welchen Bereichen die elterliche Sorge der 
Mutter entzogen, den Eltern gemeinsam oder 
dem Vater allein übertragen wurde. 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 

Neu: § 155b Mitteilung sorgerechtlicher Entscheidungen 
bei Kindeswohlgefährdung und Getrenntleben  

In Verfahren nach den §§ 1666, 1671, 1678 und 1680 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
teilt das Gericht dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu-
ständigen Jugendamt seine Entscheidung, sofern diese zur Beendigung der Alleinsorge der 
Mutter geführt hat, sowie alle diesbezüglichen Abänderungsentscheidungen unter Angabe 
des Geburtsdatums und des Geburtsorts des Kindes sowie des Namens, den das Kind zur Zeit 
der Beurkundung seiner Geburt geführt hat, zu den in § 58a des Achten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Zwecken formlos mit. 

 


